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Elisabeth Michel-Alder

Gedanken zur Revisiondes Hochschulforderungsgesetzes

1. Grundsatziiche Uberlegungen zum nachobligatorischen
Bildungswesen

Die Hochschulen sind ein Teil des postobligatorischen Bildungswesens,
der nur in engem Zusammenhang mit den Ubrigen Institutionen dieses
Sektors addquat zu ordnen ist. Auf die engen Wechselwirkungen zwischen
den verschiedenen Ausbildungstypen wurde man spitestens aufmerksam,
als mit steigenden Gymnasiasten- und Studentenzahlen der prozentuale
Anteil der Berufslehrabsolventen unter den Jugendlichen zahlenmissig
schwicher wurde, gleichzeitig die Hoheren Technischen Lehranstalten
unausgeschopfte Kapazititen aufwiesen und Hunderte von diplomierten
Volksschullehrern nicht in die berufliche Tétigkeit, sondern an die Hoch-
schulen iiberwechselten, weil auch auf diesem «Seminarweg» die prestige-
hochste, beste Karrieremoglichkeiten versprechende Bildungsanstalt zu-
gédnglich ist. In der hinter uns licgenden Phase wirtschaftlicher Prosperi-
tdt wurden die durchldssigen Wege von «untens nach «oben» eifrig ge-
nutzt (auch der zweite Bildungsweg!) — nicht zuletzt auf Grund der
wirtschaftlichen Propaganda, die sich auf Grund besser qualifizierter
Arbeitskrifte noch hohere Profite und rascheres Wirtschaftswachstum
versprach. Politische Postulate nach besserem Ausgleich der Bildungs-
chancen zwischen sozialen Schichten oder den Geschlechtern spielten al-
lenfalls auch eine Rolle, besonders was die Herstellung grosserer Durch-
lassigkeit betrifft. :

Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Grosstes Problem von Staat
und Wirtschaft scheint es momentan nicht mehr zu sein, geniigend quali-
fizierte Arbeitskrifte zur Verfiigung zu haben, sondern das Gegenteil:
Die aktuelle wirtschaftliche Situation ist gekennzeichnet durch konjunk-
turelles Tief und wesentliche strukturelle Verdnderungen; die Folge da-
von sind Arbeitslose und Kurzarbeiter. Uberdurchschnittlich hoch ist
die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen; die Schwierigkeiten des Ein-
zelnen, nach Verlust der Stelle wieder Beschiftigung zu finden, sind —
allgemein gesehen - grosser, je «schlechter» und kiirzer seine Grund-
ausbildung ist. In dieser Situation steht der Staat und das Bildungswesen
im besondern vor grossen Herausforderungen: Einerseits ist das Bediirf-
nis nach Fort- und Weiterbildung bei den Kurz- oder gar nicht Beschai-
tigten sprunghaft angestiegen; potentiell hat man Zeit fiir zusitzliche Aus-
bildung, und sie verspricht, sich als Investition auf lingere Sicht zu loh-
nen. Der Konjunktureinbruch hat im Bereich der beruflichen Ausbildung
das Angebot an Lehrstellen (die in unserem dualen System mit besonde-
rem Gewicht auf betrieblicher Praxis von den Betrieben, ihren Interessen
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und ihrem Wirtschaftsgang gesteuert sind) massiv reduziert. In einzelnen
Kantonen ist die Rede von einem ausnahmsweise durchzufiihrenden zehn-
ten Schuljahr; diese kurzfristige (kurzsichtige) Massnahme soll verhin-
dern, dass die Schulabginger auf der Strasse landen. Doch — wie wird es
in einem Jahr aussehen? Der bis vor kurzem fast als Axion anerkannte
enge Zusammenhang zwischen hochqualifizierter Ausbildung vieler und
wirtschaftlichem Wachstum scheint momentan in Frage gestellt — offen-
bar sind die Wechselwirkungen komplizierter, lingerfristiger Beobach-
tungen unerldsslich. Immerhin steht — als eine der Folgen der wirtschaft-
lichen Erniichterung — die Anti-Hochschulbildungspropaganda in Bliite.
Man versucht, den Maturanden vom Studium abzuraten — freilich ohne
sich dariiber Rechenschaft ablegen, dass die allenfalls entmutigten
Maturanden (weil bekanntlich andere Alternativen fehlen) einen Aus-
weg in der beruflichen Ausbildung suchen werden und dadurch zur zu-
satzlichen Belastung und Konkurrenz fiir die Volksschulabgédnger werden
— iiberdies mit der weit besseren Ausgangsposition bei der Stellensuche
als die «normalen» Sekundarschiiler und schon gar als die weniger er-
folgreichen Volksschiiler.

Die Bedriingnis im Ausbildungssektor trifft den Staat in einem Zeit-
punkt grosserer finanzieller Schwierigkeiten: die Kassen sind leer (iiber-
dies strapaziert durch Arbeitsbeschaffungs- und Sozialhilfemassnahmen),
zusitzliche Mittel fiir die Bildung sind nur unter grossten Schwierigkeiten
(um das Schlimmste zu verhindern) zu beschaffen. Das hat zur Folge,
dass die Kapazititen der Hochschulen bis an den Rand ausgeschopft sind
(vor allem in der Deutschschweiz) und mangels finanzieller Ressourcen
fir einen allfdlligen Ausbau Zulassungsbeschrinkungen ins Auge ge-
fasst werden. (Dass in der Diskussion um einen Numerus clausus auch
massive arbeitsmarktpolitische Argumente [beispielsweise der Arzte-
schaft] einfliessen, erschwert die Lage zusitzlich.) Dabei stehen wir noch
am Anfang der Ausbildungskrise: Die geburtenstarken Jahrginge 1960
bis 1970 stecken praktisch noch in der Volksschule. Die Kapazititen des
postobligatorischen Ausbildungswesens miissen kiinftig jedes Jahr um ei-
nige tausend Plitze vermehrt werden, um das natiirliche Wachstum zu
bewiltigen — sei es im theoretischen Mittelschulbildungsgang oder auf
dem beruflich-praktischen Ausbildungswege. In der zweiten Hilfte der
achtziger Jahre ist ein Riickgang des quantitativen Drucks zu erwarten;
strukturelle Wandlungen im Ausbildungsbedarf werden die «Entlastung»
aber relativieren.

In Anbetracht der quantitativen Ausbildungsnachfrage und des man-
gelhaften Angebots kann kein Teil des Bildungswesens mehr separat be-
trachtet werden: Alle Bereiche sind kommunizierenden Rohren ver-
gleichbar, die in einem ausserordentlich labilen Zusammenspiel funktio-
nieren. Eingriffe (zum Beispiel Zulassungsbeschrinkungen) in einem der
Teile zeitigen fatale Folgen fiir alle andern. Anderseits kann das quanti-
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tative Problem (dem wir im Moment und ausnahmsweise grosseres Ge-
wicht beizumessen gezwungen sind als dem qualitativen) nur bewiltigt
werden, wenn alle Kapazititen in sdmtlichen Bereichen dieses Systems
sorgfiltig — natiirlich mit der Sorge um grosstmogliche Qualitit — ge-
nutzt werden. Hier wire ctwa auf dic zweifellos nutzbaren Reserven der
Hoheren Technischen Lehranstalten hinzuweisen. Sektorielle Problem-
losung wire katastrophentrichtig und unverantwortlich.

Die heutige Situation bekriftigt in ecindriicklicher — zutreffender ware:
tragischer — Weise die von der SPS als «ceterum censeo» immer wieder
vorgebrachte Forderung nach umfassender Sicht und Regelung des Bil-
dungswesens.

Wir konnen in Anbetracht der prekdren Lage zu keinem neuen
Gesetzeswerk Hand bieten, das sich nur mit einem Ausschnitt des Bil-
dungsgeschehens im postobligatorischen Bereich befasst und damit die
vollig unzureichende, fraktionierte Problemsicht erneut zementiert. Die
Schweiz als Ganzes kann es sich nicht mehr leisten, auf Bundesebene
weiterhin nur Hochschulsubventions- und nicht Bildungspolitik zu be-
treiben.

Die SPS fordert ein weiteres Mal, aber cindringlicher denn je, die Vor-
bereitung eines Verfassungsartikels iiber Bildung auf Bundesebene als
Geschift hochster Dringlichkeit. In der Zwischenzeit muss die Entwick-
lung im ganzen postobligatorischen Bildungssektor (eingeschlossen Fort-
und Weiterbildung) von einer zentralen Stelle (einem Organ) sorgfiltig
beobachtet und untersucht werden mit dem Ziel, Bund und Kantone
rasch und koordiniert zum Ergreifen auch unkonventioneller Sofortmass-
nahmen anzuregen, um eine grossere Katastrophe zu verhindern.

2. Zum Hochschulbereich

Wir leben in einer Zeit raschen Wandels — dieser Sachverhalt gehort
nachgerade zu den Gemeinpldtzen. Ein Bildungssystem — im speziellen
das Hochschulwesen —, das den Anforderungen unserer Welt genligen
soll, muss iiber innovationsfdhige Strukturen verfiigen. Innovationsfihig
sind nun keinesfalls hierarchische Systeme, wo Initiativen, Planung und
Entscheidung «oben» stattfinden und nach «unten» weitergegeben wer-
den — im Gegenteil! Im besten demokratischen Sinne effizient ist ein
System mit klarem (koordinierendem) Rahmen, innerhalb dessen die ein-
zelnen Institutionen mit all ihren Teilen eigenstindig Einzelentschei-
dungen (unter Beteiligung aller wichtigen betroffenen Gruppen) treffen
und ausfithren konnen. Uberdies muss es diesen «unteren» Einheiten
moglich sein, an der Weiterentwicklung des Rahmens mitzuwirken. Kon-
kretisiert auf das hohere Bildungswesen heisst das: Hochschulen (mit
Fakultidten, Abteilungen und Fachbereichen) und Politik (Bund und Kan-
tone) miissen gemeinsam einen Rahmen formulieren, innerhalb dessen
Innovationen nicht nur toleriert, sondern sorgfaltig gefordert werden.
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Unsere Hochschulen - ganz besonders die deutschschweizerischen —
sind in ihrer quasi feudalistischen Organisation weit hinter der allgemei-
nen gesellschaftlichen Entwicklung zuriickgeblieben und seit Jahren nach-
weislich nicht in der Lage, neuen Anforderungen zu geniigen. Dreifach
ist — vereinfacht gesagt — ihre Krise. Die drei wichtigen Stichworte
dazu heissen:

— Studentenzahlen

— Finanzen

— Beziehungen Studium/Beruf

2.1 Zu den Studentenzahlen

Die steigenden Maturandenzahlen schaffen Kapazitidtsprobleme; die
sich stetig vergrossernde Gruppe von Absolventen (die sich recht ungleich
auf relativ wenige Disziplinen verteilen) erzeugen — besonders bei der
momentanen Arbeitsmarktlage — gewisse Schwierigkeiten beim Uber-
gang vom Studium in den Beruf. Akademische Diplome garantieren nicht
mehr fiir Spitzenpositionen und -salidre, ganz einfach, weil durch die gros-
sere Zahl von Hochschulabgéngern auch andere (in der hierarchischen
Ordnung weniger hoch plazierte) als nur die traditionellen Positionen
von Akademikern besetzt werden miissen. (Auf qualitative Aspekte die-
ses Prozesses im Beschiftigungssystem kommen wir unten zu sprechen.)
Doch nach wie vor ist festzustellen, dass eine qualitativ hochstehende,
breite Ausbildung beste Voraussetzungen bei der Stellensuche (eventuell
auf unterer Ebene) schafft.

2.2 Zur Finanzkrise

Der Finanzbedarf der Hochschulen ist nicht linear, sondern expontiell
gestiegen, nicht zuletzt weil die «Inhaber» der Hochschulen, die Profes-
soren, sich in den fetten Jahren wohl auszustatten wussten und sparsame
Mittelbewirtschaftung nie lernten. Der Bedarf hat — so scheint es —
heute einen Plafond erreicht. Mit konstant bleibenden (bestenfalls gering-
fiigig aufgestockten) Ressourcen miissen voraussichtlich quantitativ stei-
gende Aufgaben bewiltigt werden. Es liegt nahe, die entstehenden
Schwierigkeiten «abzuwilzen» — auf den Buckel der Studenten, die mit
reduzierter Ausbildungsqualitit Vorlieb zu nehmen hétten. Um dies zu
verhindern oder wenigstens die Gefahr zu minimieren, sind Reformen der
Hochschulen unumginglich — Reformen, welche die personelle und Ent-
scheidungsstruktur der Hochschule wie ihre didaktischen Verfahren (im
weiteren Sinne definiert) grundlegend verdndern miissen. Das kann mit
Erfolg allerdings nur koordiniert geschehen, wenn der Bund iiber zusétz-
liche Gestaltungsmoglichkeiten und -kompetenzen verfiigt und allenfalls
auch gewissen Druck ausiiben kann. Dazu sind wiederum — wie wir wis-
sen — andere verfassungsrechtliche Grundlagen vorausgesetzt (vgl. oben).
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Trotz Begrenzung der Ausgaben werden die steigenden Studienanfédn-
gerzahlen voriibergehend einen gewissen zusitzlichen Mittelbedarf provo-
zieren. Beispielsweise wurde abgekldrt, dass Zulassungsbeschrankungen
im Fach Medizin durch die Schaffung von Klinikpldtzen in St. Gallen
vorldufig zu verhindern wiren; diese Ausbildungsplidtze kosten aber
selbst bei knapper Berechnung etliche hunderttausend Franken jahrlich.
Wer bringt sie auf? Sind unkonventionelle Finanzierungsmodalititen
moglich? Die Frage, wie der Finanzbedarf des Hochschulwesens im kom-
menden Jahrzehnt zu decken sei, muss mit allem Nachdruck gestellt wer-
den: Ist der Bund ab 1978 in der Lage, hohere Beitrdge an die Ausgaben
der Kantone zu leisten und zugleich zwei eigene expandierende Schulen
zu unterhalten? Und: Konnen alle Hochschulkantone den (grosseren)
Restbetrag wirklich finanzieren? Ist beispielsweise Luzern in der Lage,
durch eine Neugriindung die dringend erforderliche deutschschweizeri-
sche Zusatzkapazitit zu schaffen? Manches spricht dagegen. Trotz die-
ser brennenden Fragen hat man auf Bundesebene das Problem einer
finanziellen Beteiligung der Nichthochschulkantone oder andere zusitz-
liche Finanzierungsmoglichkeiten nicht mit der noétigen Sorgfalt und
Griindlichkeit studiert.

2.3 Zum qualitativen Zusammenhang zwischen Studium und Beruf

Betrachtet man die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, ist die Hoher-
qualifizierung grosserer Bevolkerungsgruppen durchaus positiv zu bewer-
ten (sie wire es noch in weit hoherem Masse, wenn die Hoherqualifi-
zierung die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten in gleichem Masse
betrife), werden doch auf dieser Grundlage im politischen, kulturellen,
sozialen und wirtschaftlichen Bereich Kapazititen frei fiir Innovationen,
fiir verdandertes Handeln. Quantitat kann hier in Qualitdt umschlagen.
(Dass gesellschaftspolitisch die Hoherqualifizierung der heute besonders
Benachteiligten, der Hilfsarbeiter, Un- und Angelernten wichtiger wire
als die zusitzliche Forderung der oberen Hilfte der Bildungshierarchie,
kann hier allerdings nicht deutlich genug betont werden.)

Seit langem zeichnen sich qualitative Probleme (Diskrepanzen zwi-
schen Angebot und Nachfrage) zwischen Studium und Beruf ab, auf
Grund der quantitativen Expansion der hoheren Bildung wirken sie sich
aber wesentlich schidrfer aus. Die iiber weite Strecken zutage tretende
Unfahigkeit der Hochschulen, praxisrelevante Ausbildungen anzubieten,
also auf aktuelle und kiinftige Beschiftigungen vorzubereiten, hat beson-
ders fatale Folgen, wenn deutlich mehr Absolventen als frither sich in
andern als den traditionellen Positionen im Beschiftigungssektor plazie-
ren wollen. Theorie allein geniigt nicht. Die Hochschulen miissen in die
Lage versetzt werden, sowohl personliche Bildung wie berufsvorberei-
tende Ausbildung zu vermitteln — es ist dies ein Gebot der verdnderten
Situation. Dazu sind Ausbildungsreformen umfassender Art erforderlich,
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die seit Jahren zwar postuliert, aber von den Institutionen nie ernsthaft in
Betracht gezogen wurden. Ohne eine Gesetzgebung, welche sie reform-
fahig und -bereit macht, sind die Krisen des Hochschulwesens und der im
Hochschulstudium vermittelten Fahigkeiten und Fertigkeiten nicht mehr
zu losen.

Der zur Diskussion gestellte Entwurf fiir ein neues Hochschulférde-
rungsgesetz nimmt sich in Anbetracht der skizzierten Probleme des nach-
obligatorischen Bildungsbereichs wie der Hochschulen im speziellen als
sehr, sehr bescheiden aus. Er schldgt — auf einen kurzen Nenner ge-
bracht — eine Vereinfachung und Verbesserung des Subventionsverfah-
rens kantonaler Hochschulen vor, ansonsten verheisst er keinen Schritt
nach vorn, setzt das Hochschulwesen nicht besser instand, auf Krisen
und Verdnderungen addquat zu reagieren und sich zu reformieren. Das
Argument, auf die Autonomie des wissenschaftlichen Bereichs Riicksicht
zu nehmen, wire hier fehl am Platz, muss die Hochschule doch erst durch
umfassende Reformen die «von aussen» zu induzieren sind, weil sie von
«unten» nicht mehr erwartet werden konnen, in die Lage versetzt wer-
den, kiinftig Autonomie im Interesse des Ganzen zu praktizieren.

Eine engagierte Bildungspolitik, wie sie von der SPS seit langem ver-
treten und am diesjdhrigen Parteitag zweifellos nachdriicklich bestitigt
werden wird, kann sich mit kleinsten Schrittchen fast an Ort nicht zu-
frieden geben. Am liebsten stiegen wir in die Siebenmeilenstiefel — sie
widren der heutigen Problemlage nicht unangemessen. Im Hinblick auf
einen politischen Kompromiss, der in unserm Land Voraussetzung fiir
konkretes politisches Handeln ist, miissen wir wenigstens Minimalfor-
derungen formulieren, die uns der Losung der skizzierten Fragen ndher-
bringen. Ohne ein paar iiberzeugende Schritte nach vorn miissen wir ei-
ner Gesetzesrevision unsere Unterstiitzung verweigern — im Interesse
eines kiinftig besseren Bildungswesen.

Auf Grund ihrer Fachkompetenz, im Blick auf die Unabhéngigkeit der
Lehre und der Forschung und im Interesse freier Konkurrenz und Effi-
zienz hat die Hochschule Anspruch auf eine wohlzuverstehende Autono-
mie in Planung und Verwaltung, dhnlich etwa der Unabhingigkeit der
Rechtsprechung. Gemeint ist damit eine sinnvolle Aufteilung der Kompe-
tenzen und Verantwortungen zwischen den Organen der Politik, der
Offentlichen Verwaltung und der Hochschulen. Die Hochschule bedarf
dazu einer starken kontinuierlichen Leitung; Entwicklungsplanung und
Hochschulleitung gehdren eng zusammen.

Aus einer Erkliarung der Hochschulrektorenkonferenz

144



	Gedanken zur Revision des Hochschulförderungsgesetzes

